
 

 

Neue Regelung bei Banküberweisungen 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

seit Oktober 2025 gilt eine neue EU-Verordnung zur Zahlungsverkehrssicherheit. 
Banken sind verpflichtet, bei Überweisungen den angegebenen Kontoinhaber mit 
dem IBAN abzugleichen. 

Das bedeutet: 

• Wenn der Name nicht exakt mit der beim IBAN hinterlegten Kontobezeichnung 
übereinstimmt, erscheint eine Warnmeldung. 

• Ihre Überweisung ist trotzdem möglich. Sie können den Vorgang nach 
Bestätigung ausführen. 

• Schon kleine Unterschiede – etwa „ö“ statt „oe“, Bindestriche oder die 
deutsche/italienische Schreibweise – können eine Warnung auslösen. 

Damit Ihre Spende sicher ankommt, bitten wir Sie, die korrekte Kontobezeichnung 
(siehe unten) zu verwenden. Falls Sie Zweifel oder Fragen haben, rufen Sie uns unter 
Tel. 0471 304 300 einfach an oder schreiben Sie uns info@caritas.bz.it. 

Wir arbeiten bereits mit den Banken an einer Lösung, damit es künftig einfacher wird. 
Bis dahin danken wir Ihnen herzlich für Ihre Geduld und Ihre wertvolle Unterstützung! 

Raiffeisen Landesbank  
IBAN: IT42F0349311600000300200018 
Kontobezeichnung: Caritas Dioezese Bozen-Brixen 
 

Südtiroler Sparkasse  
IBAN: IT17X0604511601000000110801 
Kontobezeichnung: Caritas Dioezese Bozen Brixen 
 

Südtiroler Volksbank  
IBAN: IT12R0585611601050571000032 
Kontobezeichnung: Caritas Dioezese Bozen Brixen 
 

Intesa Sanpaolo  
IBAN: IT18B0306911619000006000065 
Kontobezeichnung: Caritas Diocesi Bolzano Bressanone 
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